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Zahlyeld , besten Bezug wird dem böhmischen Land¬

recht , auch bey Erfolg laffung der Pupillarverlas-
sckaften mit gewissen Beschränkungen zugestanden.
(L. 64 .)

Zahlung:
§. r . Bedungene Zahlungsfristen sind von dem

Meistbtethenoen genau zu beobachten . ( A . I . rz.
' Z. ZU ) .

§. 2 . Bey der Angabe der Zahlungsunvermogen-
hejt , ist der Konkurs zu eröffnen . ( I . I . ! Z.§ Z7o .)
3. Bey der Abhandlung einer erarmten oder

verschuldeten Pfarrverlassenschaft soll den abge-
ordneten Komissarien ausser den erweislichen Reiß

v und karaktermässtgen Zehrungskosten etwas ab¬
zunehmen nicht gestattet seyn , sondern die Ab¬
handlung gratis gepflogen werden . ( I . I . 22 . c .)
4 . Vor welchem Richter ist derjenige zu klagen,
welcher eine Zahlung , oder die Erfüllung einer
anderen Verbindlichkeit an einen bestimmten Ort
ausdrücklich verspricht . ( I . I . 237 . §. 15.)

§ Z. Wenn vom Vermögensverwalter der Zah¬
lungsausweis eingebracht wird , ist der Fiskus
davon zu verständigen . ( I . VI . iozr . e .) S.
Stempel frey

Zechen , ( frey gefahrne ) sind zur Aufforderung geeig¬
net . ( I . I . 27 . Z. 14.)

Zechprobst , s. Kirche im politischen Kodex.

Zehent:
Z. i . Weinzehent wlrd der Stadt Wien bestärrigk.

(O . ä . l . 42 .)z. a. Gttraidezehentordnutia für das Land unter
der Enns , ( 0 . ä . 1. 121 .)

K.
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§. z. Wie der Wetnzehent abzureichen. (O. I.
122 .)

Z. 4. Wie das Bergrecht von dem Weinzehent za
nehmen. ( 6 . !. 161.)

Z. 5. Zehent- und Bergrecht. (6 . I . 122.)
Z. 6. Zehentordnung für das Land ob der Enns.

(0 . I. 277.)
§. 7. Alle Streitigkeiten der Oollaturarum L äe -.

cimarum in Böhmen , gehören vor das grösse¬
re Landrecht. (0 . I. 296 .)

§. 8- Nied. Oester. Zehent - und Bergrechtsokd-
NUNg. ( L . I . ZZ- . )

Z. 9. Bon dem Zehent, s. den sechsten Titel des
trat ), äs jur . incorz». ( 0 . I . z6z . S . Z5- .
§. i —ib .)
io . Von dem Bergrecht, und dem Weingarten¬

bau. (6 . I . g6z . S . 365. Z. i —6.
§. n . Vorschrift in Betreff deö Weinzehents. ( 0 .

II . 424.)
K. i2 . Wetnzehent- und Berggerichtsordnung. ( O.

ä . ll . 44z .) Besiättigung (L . tl . 534)
5« lZ- 3 " Betreff der Verwandlung des Wtesen-

zehentö in eine Geldabgabe. (L IV . 3520.)
Z. , 4. 9 b von dem Türkischen Waitzen (Mats)

unv Fruchtplente ein Zehent genommen werden
lönne ? (O. -I . M . 1044.)

Z. 15. Obst-ehcnt wird aufgehoben. (O. IV.
2l8O.)

Z. iü . Zehentbehebung. ( 6 . IV . 255z .) ,
K. 17. Zehentforderung der Obrigkeit , hat nicht

jenes Vorrecht, wie andere obrigkeitliche Forde*
»rungen. ( I . IV . 62« k )

Z. 18. Zehentpatent für sämmtiiche Länder: a)
Wenn auf einem Feld die Frucht im Mandel
aufgerichtet ist , hat der Zehenihold dem Zehenr-
Herrn die Anzeige zu machen, b) Dieser hat bin--
nen vier und zwanzig Stunden den Zehentaus-
zustecken. c) In Unterlassungsfall ist der Ze-
henkhold befugt den Zehentpon Richter undG <»

schwor»
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schwornen ausstecken zu lasten , und baS Getrei¬
de mit Zurücklassung des Zehents von dem Feld
zu führen , rj) Der Zehentherr hat das Recht
die Abzählung des Zehents auf dem Felde bey
was immer für einem Mandel anzufangen , e)
Durch dieses Gesetz sind alle bisher bestandene
Gewohnheiten , oder Verordnungen in Ansehen^
der Zeit , in welcher der Zehent zu erheben ist
erloschen . ( I . IV . 602 . )

§ . ryi Die Gemeinden sotten bey Zehentverpach¬
tungen in Conkurrenz mit fremden Pächtern,
vamahls bas Einstandrecht haben , wenn sie sich
in loliöum zu Richtigstellung des Pachtquantums
verbinden . Auch soll dabey das Befugniß des
Zehentherrn den Zehent entweder in natura selbst
etnzuheben , oder solchen in Bestand zu verlassen,
und im letzten Falle die Jahre und Bevlngnisse
der Parthey zu bestimmen , auch bey der ausge¬
schriebenen Versteigerung , jedermann zum An-
both zu zulassen nicht gekränkt werden ; und
daß dort , wo Pachtverträge - auf mehrere Jahr
bereits bestehen , oder wo einzelne Individuen
hen Zehent von der Zehentobrigkeit kaufrechtlich,
oder freystiftlich an sich gebracht haben , derglei¬
chen Personen an ihren Rechten nicht beirret
werden . Einen allgemeinen Maßstab und Preis
für die Zehentrelution festzusetzen , geht nicht an.
(1791 . Febr . 7 .) Zehcntquittung , s. Stempel
ftey qq . ,
. Zehentablosungsvertrage sind Stempel frey ,
(1792 . Iuly 22 . ) Diese Befreyung gründet sich
aber nur aufdie zweytenObrtgkeiten undUntertha-

^ nen , oder unterthänigen Gemeinden Gnaden er¬
weiterten Verträge . ( 1790 . August 20 .)

Zeug:
§ . r . Erinnerung wegen des ZcugenmeineideS.

( ) . I . ' 6. a.)

§. >



g. ». Zeugenbeweis ist durch die Legung der Weis¬
artikel gleich in der ersten Schrift anzutragen.
(I . l . 33 . b.)

§. 3. Zeugen habe » die angebliche Befreyung vom
Zeugeneide darzuthun . ( I » I . 54 . c.)

§. 4 . Zur Zeugenschaft kann jedermann soviel auf¬
führen , als ihm dienlich schein:. ( L . l . br . b . )

9 5 . Der Richter hat über die Zeugenverwerflich¬
keit zu erkennen. ( I I . Zz . d .)

§. 6 . Zengen zum ewigen Gedächtniße . ( I . I . 179.
IV . 62 r . k .)

j . 7 . Zeugen haben vor der gerichtlichen Aussa.
ge den Eid abjulegen . ( I . I . zvü . i.)

K. k. Zeugen haden nicht nöthig den ganzen In¬
halt der zur unterfertigenden Urkunde zu wissen.
(I . I . ze»6. v .̂)

) . 9 . Schriftliches Zeugniß ohne Beylegung der
Weisarttkel , ist nicht hinlänglich . ( I . I . 37 r-
H . 469 . i . , 489 . nn .)

§. io . Zeugen sollen keine Urkunde unterfertigen,
so lang fie nicht vom Aussteller selbst verständi¬
get worden find , daß die Urkunde feinem Wil¬
len gemäß sey. (I . I . 335 . v. H . Z»2.)

§. n . Geistliche , <; u» tales , find als Zeugen von
der Etdesablegung nicht befreyt . ( I . I . Z35.

§. 12. Wann der summarische Beweis zulässig
ist. ( I . l . lZ7. H . 489 - nn -)

§. iZ , Wenn der Zeug eingestänve falsch geschwo¬
ren zu haben , ist der Zeugenführer zu keinen Er¬
satz verbunden . ( I . I . 179 . 6.)

§. 14. ZeuaenS Nahmen kann eine Gerichtsper»
son im Weisungsprotokolle nicht unterfertigen.
(I . U. 489. bb .)
15. Zeugenschaft der Religiösen in Testanrents/

sachsn. ( I . ll . 4ZZ.)
Z. 16. Adelige Zeugen können scl protocolum vor

dem Urthei ! vernommen werden . ( I . II . 4b - .
d . ) Sie können auch in ihrer Wohnung ver¬
nommen werden . ( I . U . 489. L
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§. 17 . Von den Benehmen der ersten Instanz bey

dem Zeugenverhör . ( I . II . 464 . II . § . io . )
§ . r8 . Was ist zu veranlassen , wenn wider ein

Vomuüum prozestirt wird , und in diesem der
Unterthan des in Streit verfangenen Vonaini-
ums als Zeug aufgeführt wird . ( I . II . 489 . as .> -

K. iy . Der Advokat , welcher dem Gegentheile de-
Zeugenführers in der betreffenden Streitsache,
als Rechtsfreund gedient hat , kann als Zeug
nicht verworfen werden . ( I . II . 497 . 0 .)

j . 20 Wenn ein zugelassener Zeug vor der eidli¬
chen Aussage gestorben ist , und statt dessen ein
anderer aufgeführt werden soll , ist vorläufig
die Wiedereinsetzung in vorigen Stand zu be¬
wirken . ( I . IV . 621 . KK. 719 )

§ . 2r . Zeugenaussagen beym mündlichen Verfah¬
ren , können sogleich auf Verlangen der Par¬
theyen ins Protokoll genommen werden.

L. 22 . Von dem Beweise des Verbrechens durch
Zeugen . ( I . V . 843 . Z. 122 — 142 .)

§. 2Z . Auch die Malteserordens - Ritter , unterlie¬
gen der allgemeinen Verordnung wegen Able¬
gung des Zeugeneides . (I - VI . 946 »)

L 24 . Zeugenaussagen sollen nicht eher , als nach
geschlossenen Verhör aller angeführten Zeugen
hinausgegeben werden . ( I . VI . 1041 .)

§. 25 . Der Zeugenführer ist nicht verpflichtet alle
ln dem Urthell zugelaffene Zeugen aufzuführen.
(A . VI . rogr . )

§. -?6 . Der Zeugenführer kann von einigen der
aufgeführten Zeugen abstehen . ( I . VI . »041 .)5. 27. Der Zeugenführer hat die aufzuführenden
Zeugen in den Weisartikeln zu benenen . ( I.
VI . 104z . )

Z. LS . Zur Unterfertigung der Urkunden sollen nur
solche Zeugen zugezoge « werden , welche die G.
O . als unbedenklich darstellte . ( I . VI . logg . s .)

§. 29. TaxefürdaSZevgenverhör. (I . VI. 1045.)
§.
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Z. zo. Pfarrzeugniß ist auch bey der Angeklagten
Trenuuug von Tisch und Bett beyzubringen. (I.
Vl . noo .)

tz. Zi. Wie der Zeugeneid eines Juden abzuneh-
men. (I . H. 464. II. Z. 18—23.)

§. 32. Als Zeug kann keine Gcrichtsperson über
. Dienstsachen auftre en. ( L . 123.)

§. ZZ. Bey der Zeugenschft eines Kranken haben
die Aerzte gegen die Gefahr der Ansteckung Vor¬
kehrung zu treffen. (L . 180.)

§. 34« I " den in Kriintnalsällen ausgestellten
chyrurgischen Zeugnissen soll jedesmahl klar aus¬
gedrückt werden, ob und zu welchen Arbeiten die
Deliquen̂ n wirklich tauglich sind, ( I- 1- 3*2.)

Zeuyartikel , s. Weisartikel.
Zeusmß:

§. 1. Zeugnisse, wenn sie elgends zu dm Ende
ausgestellt werden, um vor Gericht zu einem
Beweise zu dkenen, sind nach der Eigenschaft'
des'AusstellerS zu stempeln. (I .V. 776. Z. 12.m.)

§ 2. Außerdem sind Zeugntße ohne Unterschied
nur nach der zten Klasse zu stempeln, wenn
nicht der Zeuge vermöge seiner EigenschaftM
vierten Klasse gehöret. (I . V. 776. z. , 2. nr.)

§- Z. Zeugnisse der Kreisämter, über die Tüchtig¬
keit in dem politischen Fache um zu einer Ma-
qistratsstelle zu gelangen, sind der dritten Klas¬
se des Stempels zugewiefen. (I . V. 776. L.
*9« L8«) 5 Studienzeugnisse.

Zigeuner , s. Relegirung.
Zins:

Z. 1. Zinsklagen aä ilUtt» ot mveLt», gehören
in Wien vor dem Magistrat. (I . I. zk»6. )

K. 2. Zinsen sind nach den Gesetzen, vie im Orte
der geschloffenen Schuld bestehen, wenn sie auch

hö-
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Kötzer, alS dt« hier landesübliche, wären , j«
klaffkfijlren. ( I - IV. Lai . qq .)

j . 3. Kein Gericht soll mehr Zinsen als viet von ^bunkert , oeer fünf von Kundert, wenn keine
Hypothek bestimmt ist, zu erkennen. (I . IV»

^ 62L.)
2 4. Unbedunaene Zinsen von einer Sämldfor-

derunq, Gebühren s äie mor« . ( I . V . 847.)5«5« Finsqilkstlmg(Hanszinsqnittung) , unter»
liegt dem Skrupel nach dem Werth des Ge¬
genstandes. ( I . V. 776. §. iz . 0.)

Zollallmmistration:
§. i . Dem Zolladministrator stellt nur die Er-

kenniniß der Strafen , oder die Notionfchöpfung
zu. ( Joseph . Z. G . Z. 142.)

L. 2. Zolladministration ist verpflichtet die Notion
Ichriftlich von Amtswegen , und den Untertha-
nen nicht unmittelbar , sondern durch ihre Obrig¬
keiten gegen Rezeptß zu zustellen. ( Joseph . Z.G . §. 152.)

Z. 2. Zolladministrationbat über Streitigkeiten in
Manipulations - oder Ta «-kffssachen zu entschei¬
den. ( Joseph . ? . G. Z. 158.)

Zollbeamter:
§. r . Wenn ein Zollbeamter im Amkssachen von

einer Militärperson beschimpft wird , so hat die
betreffende Administration und Fiskaltnstanz die
Sache bey ihren Beamten zu erheben, die Be¬
weise davon dem Generalkommando zur Genug»
thuunq vorzulegen, von diesen aber ist , ollne
weiteren schriftlichen Verfahren, oder rechtlicher
Verkettung des Fiskalamtes die Untersuchung
gegen die Militärversoer soglAch von Amtswe¬
gen eknzuleiten. ( I . I . 8-;.)

K. 2. Die Zollbeamten müssen gegen Parthenen
bescheiden handeln , die Amtshandlung zu allen
Stunde « des Tags , die Mittagsstunden ans-

ge-
X
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genommen pflegen , Reisende aber in jeder
Stunde absertigen . ( Joseph . Z . G . § . 54 )

§. Z. Der Zollbeamte, der ein Geschenk anninunt,
rvird deS Dienstes entsetzet , zeigt er aber das
erhaltene Geschenk an , so erhält er solches so
wohl , als die zehnfache Strafe des Gebers zur
Belohnung . ( Joseph . Z . G . Z. n8 .)

§ . 4 . Der Zollbeamte , der von einem Schwärzer
ein Geschenk annimmt , und wird mit seinem
Wissen geschwärzt , muß dem Schwärzer , wenn

dieser die Sache anzetgt , außer der übrigen
Strafe dds empfangene , oder dessen Werth,
und noch einmahl so viel geben . ( Joseph . Z.
G . §. r 42 .)

Zollbehörden können über körperliche Strafen , wel¬
che über drey Monathe dauern , nicht erken¬
nen . ( Joseph . Z . G . Z. 15z .)

Zollordnung , ( Jvsephinische ) vom Jahre 1788 . '

Dieses Zollgesetz gillt für die fämmtlichen
Deutschen und Gallizischen Länder Oesterreichs»
Tyrol und die Vorlande sind darunter nicht be-

. griffen . ( Joseph . Z . G . ) . r .)

Zuchthaus , f. Kasamatte. §. 3.
Zufall , eine Handlung kann als ein Krimtyalverbre-

chen nicht angesehen werden , wo das Uebel bloß
zufällig erfolget ist . ( I . IV . 6ri . I . § . 4 .)

Ziirch , s. Konkurs §. 86.

Zusammenkunft ; wer sich in geheime Zusammenkünfte
und Verbrüderungen einläßt , welche der Obrig¬
keit nicht angezeigt werden , macht sich eine¬
politischen Verbrechens schuldig ; Strafe : zeit¬
licher gelinder Arrest . (I , IV . Lu . II , Z. 77 . u.
78 .)

Zuschreibung eines Thetls deS zugebrachten Vermö -:
grns an die Jntestaterben in einem Ehevertrag,
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ist unter der Anordnung des z. 6o. zten Harivt-
stück des b. G . B . nicht begriffen. (I . Vl.
rv/o .)

Zustellung:

§. r . Zustellung an Gewerkschaften, wie solche zu
geschehen hat . ( I » I ' 2- . §. i8 .)

§. s . Die Zustellung einer gerichtlichen Erledigung,
soll wegen rückständiger Taxe nicht unterbleiben.
(I . I. 28. §. io . )

§. Z. Zustellung an eine Handlung .( I . I. 41. Z.i r)
Z. 4- Eine Zustellung ausser der« Gerichksort , wie
- sie zu geschehen. ( I . l . ny . 6. II . 489. 66.

ccc .)
§. 5. Zustellung des Urtheils muß an jene Pak¬

they früher geschehen, wider welche dasselbe
ausgefallen ist. ( I . l . zo6. k.)

Z. 6. Zustellung kann an Fertaltagen geschehen.
(I . l . Z06. KK.)

§. 7. Zustellung der gerichtlichen Verordnung ist
zu Händen des von einem oder andern Theil
bestellten Sachwalters so lang gilttg , bis ein
linderer nahmhaft gemacht worden ist. ( I . I.
iZ . 393 .)

§. 8. Wie die-Zustellung der Klage an einen Be¬
klagten , dessen Wohnort der Kläger nicht ge¬
nau ausweisen kann, zu geschehen hat . ( I.
62 ». 00. L . rg .)

Z. y. Zustellung der Bescheid«, welche von Folgen
seyn können, ist nothwendig. ( I . lV . 755«)

§. Der Zustellungstag ist auf den Expeditions-
bogen anzumerken. ( I . V. 795. f.)

§. n . Was bey der Zustellung durch die Post der
Rezepisse wegen zu beobachten. ( I . V. yg2.)

Z. 12. Bey der Zustellung des Urtheiles an eine
Parthey , deren Aufenthaltsort unbekannt ist,
ist sich nach der, im 5. 391. der G . O. in An¬

se-



Zwang . — Zweykampf. 12 -

sehen der Klagen gegebenen Vorschrift benom¬
men werden . ( L . 2LL ) S . Gerichtsdiener.

Zwang , ( statutarlscher ) wegen der Kompremisse , zwi¬
schen oen nächsten Verwandten , wird qls auf¬
gehoben erklärt . .( I . VL. - 8 ».)

Zwölfe!:
§. l . Zweifelhafte Falle , wenn solche weder in

^ Sinn oder Gesetze , noch in einen durch die Ge¬
setze entschiedenen ähnlichen Fall gegründet sind,
sind durch die Vorgesetzte Behörde dem Landes-
sursten vorzulegen . ( I . IV . 648 . ».)

§ . 3 In Fallen , wo über allgemeine landesfürst¬
liche Verordnungen Zweifel , oder Anstande ent¬
stehen , und die politischen und Justitzstellen sich
nicht vereinbaren können , ist jedes Mahle die
höchste Belehrung emzuholen . ( L . § 2 . n § .
§ 2 .)

Zwepkampf:
§ . r . Des Zweykampfs ist schuldig , der eine Per¬

son zum Streite mit rödtlichen Waffen ausfor¬
dert , was immer für eine Ursache die Lusfor¬
derung veranlasset hat.

§. 2 . Der Zweykampf wird sowohl von Seiten
des Ausforderers , als Ausgefordcrten für voll¬
bracht angesehen , so bald sie sich zum Streite
mit tödrlichen Waffen gestellt haben , es mag
der Tod oder auch nur eine Verwundung , oder
keines von beydeu erfolgt ftyn.

§. Z- Ist der Tod eines Lhcils der Kämpfer er¬
folget , so ist der überlebende , wenn er derAus-
forderer gewesen , wie jeder andere gemeine
Mörder anzuschen . War der Ueberlebende der
Ausgefordertc , so ist er mit anhaltenden hartem
Arreste im ersten Grade , und öffentlicher Arbeit
zu bestrafen.

' § . 4 . Mitschuldige an Zwepkampf sind r .) die so¬
genannten Sekundanten ( Bcystaudgeber ) , uns

Iitßizcodep X . Bd , I s .)
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s.) diejenigen, welche zur Ausforderung, oder
zur Anmahnung derselben, wie immer beyge-
tragen haben. Strafe : in ersten zeitlichen ge¬
linden Arrest, derselbe ist gegen Beystandgeber
auf längere Zeit auszumessen. (I . IV. 6n . l.
§. ML—107,109 — irr.

z. «s. Duettmandat von 12. Juni 17̂ 2.
1) Es soll sich ein jedweder zu allen Zeiten und

in allen Enden und Orten ruhig und friedlich
verhalten, zu einigen Schlag - Balk - Rauf¬
oder Rumorhändeln, es sey durch Real- oder
Verbalinjurien weder Anlaß und Ursache,
noch auch Vorschub geben, fürnehmlich aber
sich(außer der ordentlichen in Rechten erlaub¬
ten Nothwehre, darzu einer in contmenti
äußerst genöthiget würde, auch sonsten von
dem rellore den ersten Streich zu erwar¬
ten nicht schuldig ist) keines Schwertzuckens
und gewaffneter oder gewaltthatiger Hand¬
anlegung unterstehe, weniger jemand darzu
aus Rache, oder um einwendender Rettung
seiner Ehre, Widertreibung empfangener In¬
jurien , Schmach und Ungerechtigkeit, oder
andere Ursachen willen provocire, anreize,
oder ausfordere, sondern da einem oder dem
andern an seiner Ehre, Leibe oder Blute was
Unbilliges und Gewaltthatiges zugefüget
würde, derselbe solches an des Gewaltübers
und Jnjuriantens Vorgesetzte Obrigkeit durch
ordentliche Wege und Mittel gelangen lassen,
und sich allda Rechtens erholen solle; Wie
denn auf solche verbotene Ausforderung we¬
der der provoeirte oder ausfodernde Theil,
noch jemand anderer an seiner Statt zu er¬
scheinen schuldig, auch die Nichterscheinung
einem jeden an seiner Ehre, guten Leimuthe
und adelichen Herkommen und Namen keines¬

wegs
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wegs verletzlich, noch in einigerley Wege
vorwürflich seyn solle.

2) Dafern aber jemand , wer der auch wäre,
oder seyn möchte, diesen Unseren wiederhol¬
ten öffsntlichen Verrufspatenten zuwider, sich
dennoch, den andern in unfern Erblandern
auf eine gewisse Zeit , und an ein bestimm*
tes Ort , es seye persönlich oder per teriios
sdleAsros schriftlich, und durch Absendung
gewisser Cartel - und Absagsbriefe zu einem
Duette, Kampfe, oder Balgerey , es seye
zu Rosse oder Fuße, fürsetz'lich zu provoci-
ren, anzureizen und auszusordern unterstünde,
und darzu sowohl der ausfodernde als aus-
gefoderke Therl gewisse Patrinos und Be¬
stände erbitten, oder auch in cor-clicio loco
L tempore allein, und ohne dieselben er¬
scheinen, wirklich schlagen, duelliren, und
balgen würden; so sotten nicht allein der
Provocans und Provocatus , sondern auch
die Mittelspersonen, als Patrinos , Sekun¬
danten , Hilf - Vorschub- und Rathgeber,
obschon keiner aus den Duellanten verletzt,
verwundet, oder umgeöracht würde, und es
möge der Zweykawpf in oder außer Unsren
Erbländern erfolgen, unnachläßlich durch das
Schwert vom Leben zum Tode hingerichtet,
die Körper aber sowohl des Hingerichteten,
als des im Duelle gebliebenen aufderRickt-
statt begraben, und wenn dieser letztere auch
allschon clur4nre brocellu in einem geweih¬
ten Orte bevgesetzt wäre, derselbe lata len-
tentia wiederumê humiret , und, wie jetzt
gesagt, auf der Richtstatt beerdiget werden.

Z) Wir wollen auch hierdurch den poen^ csno-
nieiz mit Nichten derogiret haben, und dieses
inäissinüs , es werde das in Unsren Erb-
ländern angeknndete Duett in oder außer
Lands ausgesühret.I 4)
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4 ) Würde aber sich jemand nach also begange¬
nem freventlichem und höchststräflichen Ouci-
lo auf flüchtigen Fuß setzen , und auf erge¬
hende Citation nicht erscheinen , sollen dessen
Güter alsogleich annotiret , und deren Genuß
Unsrem König !« Fisco so lang eingeraumet
werden , bis er sich eingcsiellet , und dieses
seines Verbrechens halber genugsam ausge-
führet haben würde , doch daß den Weibern
und Bindern die älimems gereichet , auch die
Annotation langer nicht , als sä ctis8 vitss
eines derley flüchtigen Deliqnentens erten-
diret , sondern die Güter nach dessen Tode den
Kindern oder den -^ nstis , und wem es von
Rechtswegen sonsten gebühret , resttluiret
werden.

5 ) Es wird also auf den letzterwähnten Fall,
nämlich der von den Verbrechern ergriffenen
Flucht sofort mit der Edictalcidation fürzu¬
gehen , und bey nicht erfolgender Erscheinung
der Prozeß oontra sbl >mes fortzusetzen , aus
gestalten Umständen auch die Strafe wider
die Verbrecher , es mögen selbe begütert seyn
oder nicht , an dem Pranger in exequi-
ret werden.

6 ) Und wenn auch ferner auf geschehene Aus-
foderungen das Duell wirklich nicht erfolgte
oder auch der l^ ovocstus nur dieLonäitio-
ner vuslli annehmen , und weiter nicht er¬
schienen , so sollen dieselbe dennoch pro qus-
litste perlonarum entweder durch wirkliche
Relegation , Abschaffung vom Hofe , mit Ent¬
setzung der Ehrenämter , Benehmung des
Kammerschlüffels , Abschickung auf ein Grän¬
haus , zehen oder wenigjährige Gefängniß,
wohlempfindliche Geldstrafen , und nach ge¬
stalten der Umstände auch sonst auf das schar-
feste gestraft werden.

7)



Zweykampf.

7 > Ueber dieß und sintemal ingleichen die höch¬
ste Nothwendigkeit erfordert , die Injurien
und Affronten , als welche der Ursprung und
Ursache derley gefährlicher Zütufhändel und
Duellen sind , exemplarisch zu bestrafen.

8) "So statuirenWir noch weiters , und wellen.
daß im Falle sich jemand gelüsten lassen wür¬
de, den andern mit Real -- oder Verbalinju¬
rien freventlich anzutasten ( in welchem Falle
dem beleidigten Lheile oie rechtmäßige Uecor-
sion continenti zu thun erlaubt seyn sott) ei¬
ne solche Injuria eo ipto für ein Crrminalat-
lentatum gehalten , und nach Gestalt der Per¬
sonen, des Orts , der Zeit und anderer Um¬
stande gleichfalls relxeUive mit der Relega¬
tion , und den schon obenfpecificirten ext .-a-
vräjnari - oder auch noch andern fchärsern
Strafen angesehen werden soll, mit welchen
Strafenden auch hauptsächlich jene irrem 'is-
sidiliter zu belegen sind, welche jemand die
von einem andern zugefügteSchmachrcdc odc§
Unbild hinterbringen , oder sonst propalircn,
und dadurch zu einem Duelle Gelegenheit ge¬
ben , oder gar dazu auszuhetzen sich unter¬
stünden.

9) Nachdem sich auch zum öftern zuträgt , daß
unterm Vorwände eines sirnulirten k -concre
rechte bormal . Oaella verübet werden , so
lassen Mir zwar jedermänniglich die unum¬
gängliche Nothwehr und Defension zu : Es
sollen aber dennoch die , welche dergestalt
rencontriren , die Umstände, und daß solches
ex motu primo pr,,no , und nicht prkeme6it ?te
oder ex conclieio geschehen, auszuführen
schuldiq, und da sie in einem Betrüge ergrif¬
fen wurden , gleichfalls ob concuri -ens Zup.
Icx Dell bllm Duell ! L Doli mit der Leib¬
und Lebensstrase zu belegen seyn. Es wer-
den auch diejenigen , so bey solchen unverse-

he-
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Herren Mißvernehmen gegenwärtig seyn, sich
in allweg zu bemühen haben , dergleichen
Kencoatre zu vermitteln , oder , da solches
nicht zu heben gewesen, dieselbe der ordentli¬
chen Instanz alsogleich , wollten sie anderst
schwerer Verantwortung und gebührenden
Einsehens entübriget seyn , anzuzeigen ver¬
bunden seyn.

0) Und damit diesem sehr großen Unheile um
so viel mehrer und besser gesteuert werde , so
soll zuförderst ein jeder Richter , unter dessen
Jurisdiction dergleichen Jnjurienhändel , Af-
frontirungen und Ausforderungen , verdächti¬
ge Rencontre , Duellen , Schlag - und Rauf¬
händel vorbeygehen , völlige Macht und Ge¬
walt haben , die Delinquenten anzuhalken,
und sich mit denselben nach Beschaffenheit der
Personen zu versichern , wie denn auch die
Verbrecher dem ersten besten Gerichte in all¬
weg zu pariren schuldig sind , doch daß die¬
selben nachgehends ihrer ordentlichen Instanz
unweigerlich ausgefolget und übergeben wer¬
den ; Dafern auch die Injuria » L provoLL-
ti ex yuoeunHus äemun refpeKu selbst zu
klagen unterlassen sollten , so werden Unsre
nachgesetzte Gerichte und Obrigkeiten wider
dergleichen Verbrecher durch Unsre kaiserl . kö-
nigl . Fiscales , oder nach Gestalt der Perso¬
nen , in andere Wege unaussetzlich ex oikcic»
zu verfahren ; fürnämlich aber ihr Absehen
jedesmal dahin zu nehmen haben , damit
dem beleidigten und injurkrten Theile juxta
xrsvitatem cielicli , und den dabey mit un¬
terlassenen Umständen nach , wirkliche und ge¬
hörige Satisfaction verschaffet werde.

1) Belangen - das Jndicium und die Juris¬
diction , wo derley Delinquenten zu judiciren
und zu bestrafen seyn werden , wollen Wir
zwar die Erkermtniß den orämarijs .äuöiLiis,

auch
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auch wo verschiedene 7url86i5ione8 , als wie
Hey Unser kaiserl . königl . Hofstaat concurri-
ren , der Prävention den bisherigen Lauf
und Statt lassen.

12 ) Es wird aber allemal bey Unsrem gnädig¬
sten Wohlgefallen und Belieben beruhen , ein
Zuäieium ve exLlnm , oder auch extrsoräi-
nsri Erkenntniß zu verordnen , so oft und
viel Wir es pro yualirste Personsrum Üc
Oircumttantiarum , oder auch nach der Ver¬
fassung und juxts Ustuts provincisiis eines
jeden Lands für nützlich oder nothwendig zu
seyn allergnädigst befinden werden . Sobald
nun derley Delinquenten bey ihrer ordentli-
chenJnstanz einkommen , und festgemacht wor¬
den , so soll alsobald zu dem Eramen geschrit¬
ten , und da dieKei entweder dasvcliQum
gestünden , oder dieselbe in llsxrsnti ertap¬
pet worden waren , die Strafe schleunig dic-
tiret , da sie es aber in Abrede stelleten , der
Beweis lummsriillme auf - und abgenom-
Men , die Zeugen llns lolemnilstibus ŝuris
angehöret , und levstovelo üne omni suilis-
mine Qilis verfahren werden , gestalten Wir
denn hiemit den allzulangwährenden krocet-
sum or6jnsrium gänzlich aufgehoben > und
alle Weitläufigkeit abgeschnitten haben wol¬
len . Auf den Fall sich aber dießfalls ex
quocuoyue äemum cspite einiger Anstand
herfürthate , der soll jedesmal mit angehefte¬
tem Gutachten , wie ein und andere Difficul-
tät zu superiren seyn möchte , unoerlängert
an Uns gebracht werden , damit demselben
oboerstandenermaßen entweder durch ein von
Uns zu verordnendes ^ uciicium cielexstum,
oder in andereWege zeitlich abgeholfen werde.

iZ ) Es sollen auch alle Unsre nachgesetzten Ge^
nchte und Obrigkeiten nicht Macht haben,
die , n diesen Unsren erfrischten und geschärf-

ten
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tcnGeneralien ausgesetzte Leibs - und Leöens-
sirafe in einigerley Weise zu milderen , son¬
dern verbunden seyn. Uns jedesmal die Ur-
rheile vor derPublication gehorsamst einzu¬
schicken. ' Da es sich auch zutrüge , daß der-
lep Delinquenten quosci privstum unterein¬
ander sich vergleichen thäten , so sollen die
.luchaes dennoch dahin bedacht seyn , damit
denfPubliko eines als des andern Wegs die
bittigmaßige Satisfaction verschaft und gege¬
ben werde.

4) Darauf nun so gebieten Wir hiemit zuför¬
derst Unsren jetzigen und künftigen Landes¬
stellen , wie auch allen andern nachgesetzten
Magistraten und Obrigkeiten in öf ersernenn-
ten Unsren Erbsandern , wie sie Namen ha¬
ben mögen , gnädigst und ernstlich , und wol¬
len , dai dieserUnsrer kaiserl . königl . Verord¬
nung festiglich nachgelebet , und nach dersel¬
ben bey Vermeidung Unsrer höchsten Ungna¬
de obgehörtermaßen gehorsamst procediret
verfahren werde . Darnach sich nun ein je¬
der zu richten , und für unausbleiblicher Stra¬
fe und Schaden zu hütenhat ; Es wird auch
daran vollzogen Unser ernstlicher Witten und
Mepnung.
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